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Versichert gelten:
beitragsfrei 

mitversichert

Als Gebäudeverglasung gilt auch: Verglasung von Wintergärten, Veranden, Balkonen etc. ✓

Aquarien/ Terrarien bis 300 Liter Inhalt ✓

Bedingungsgarantie ✓

Doppelstegplatten der zur Wohnung gehörenden Terrassenüberdachung ✓

Duschtrennwände aus Glas oder Plexiglas ✓

Gebäudeverglasungen, wie Glas- oder Kunststoffscheiben von Fenstern und Türen, Glasbausteine, Lichtkuppeln ✓

Glaskeramikkochfelder ✓

Innovationsklausel ✓

Kosten für das Beseitigen und Wiederanbringen von Bauteilen bis € 2.000 ✓

Künstlerisch be- und/ oder verarbeitete Scheiben bis € 2.000 ✓

Kunststoffscheiben und -platten ✓

Mobiliarverglasungen, wie Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Sichtfenster von Öfen,
Wand- und Schrankspiegel

✓

Schäden an Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfi lterlacken und Folien bis € 2.000 ✓

Schäden an Umrahmungen, Mauerwerk und Schutzeinrichtungen bis € 2.000 ✓

Schäden aufgrund handwerklicher Arbeiten, z. B. wegen Neu- und Umbauten während der Vertragsdauer ✓

Schäden die durch Zerbrechen infolge Brand, Blitz oder Explosion, Implosion, durch Lösch- oder Rettungsmaßnah-
men oder durch Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung verursacht werden (soweit nicht anderwei-
tig Versicherungsschutz besteht)

✓

Sonderkosten für Gerüste, Kräne und die Beseitigung von Hindernissen auf Erstes Risiko bis € 5.000 je Schadens-
fall

✓

Waren und Dekorationsmittel bis € 2.000 ✓

Produktdetails Glasversicherung TOP-VIT 
- Stand 01.2015 -
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Soweit die GVO-VIT-Deckung für die Glasversicherung vereinbart 
wurde, gelten als mitversichert:

- Glaskeramikkochfelder,
- Kunststoffscheiben und Kunststoffplatten,
- Doppelstegplatten der zur Wohnung gehörenden Terrassenüberda-
chung,
- Aquarien und Terrarien mit einem Fassungsvolumen bis 300 Liter,
- Verglasungen von Wintergärten, Veranden, Balkonen etc. sowie 
Glas von Vitrinen, Bildern, Spiegeln etc., auch Sichtfenster von Öfen
- Glasbausteine und Lichtkuppeln
- Duschtrennwände aus Glas oder Plexiglas
- künstlerisch be- und/ oder verarbeitete Scheiben (z. B. Motivdarstel-
lungen durch Ätzung, Schliff, Malerei), wenn sie ihrer Art nach zu den 
versicherten Verglasungen gehören bis zu 2.000,-- €.
- Sonderkosten gemäß § 3 AGLB 2008 GVO wie z.B. für Gerüste, Krä-
ne und die Beseitigung von Hindernissen auf Erstes Risiko bis 5.000,-- 
€ je Schadensfall,
- Schäden aufgrund handwerklicher Arbeiten z. B. wegen Neu- und 
Umbauten während der Vertragsdauer,
- Kosten für das Beseitigen und Wiederanbringen von Bauteilen, die 
das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern bis zu 2.000,-- €.
- Schäden die durch Zerbrechen infolge von Brand, Blitz oder Explo-
sion, Implosion, durch Lösch- oder Rettungsmaßnahmen oder durch 
Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung verur-
sacht werden und soweit für diese nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht.
Dies gilt nicht für Gebäudebestandteile, für die ein Versicherungsmo-
nopol besteht, ferner nicht für Schäden aufgrund von Krieg, inneren 
Unruhen, Landfriedensbruch, Erdbeben oder Kernenergie.

Ferner gelten die folgenden Klauseln:

PK 0714 Wandplatten

Ausgeschlossen sind Schäden durch Zerbrechen (Abschnitt „A“ § 1 
Nr. 1 AGIB 2008 GVO) von Wand- und sonstigen Platten, wenn sich 
diese unversehrt gelöst haben.

PK 0731 Mehrscheiben-Isolierverglasungen

Der Versicherer leistet bei Mehrscheiben-Isolierverglasungen Ersatz 
für Beschädigungen der Randverbindungen oder für ein Undicht wer-
den nur, wenn gleichzeitig ein ersatzpfl ichtiger Schaden durch Zerbre-
chen (Abschnitt „A“ § 1 Nr. 1 AGIB 2008 GVO) der Scheibe vorliegt.

PK 0732  Blei-, Messing- oder Eloxalverglasung, Transparentes 
Glasmosaik
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas beste-
henden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder von 
transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein ersatzpfl ichtiger 
Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt und 
entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der 
Schaden an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. Die 
Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand der Versicherung.

PK 0733 Entschädigung für Umrahmungen, Mauerwerk und 
Schutzeinrichtungen

Der Versicherer leistet bis zu 2.000,-- € je Schadensfall Entschädi-
gung auch für Schäden an Umrahmungen, Mauerwerk und Schutz-
einrichtungen, wenn gleichzeitig ein ersatzpfl ichtiger Schaden durch 

Zerbrechen (Abschnitt „A“ § 1 Nr. 1 AGIB 2008 GVO)an der versicher-
ten Scheibe selbst vorliegt und entweder beide Schäden auf dersel-
ben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe den anderen 
Schaden verursacht hat. Dies gilt auch für Umrahmungen, Mauerwerk 
und Schutzeinrichtungen von versicherten Sachen, die nicht aus Glas 
bestehen.

PK 0734 Entschädigung für Anstriche, Malereien, Schriften, Ver-
zierungen, Lichtfi lterlacke und Folien

Der Versicherer leistet bis zu 2.000,-- € je Schadensfall Entschädi-
gung auch für Schäden an Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzie-
rungen, Lichtfi lterlacken und Folien, wenn gleichzeitig ein ersatz-
pfl ichtiger Schaden durch Zerbrechen (Abschnitt „A“ § 1 Nr. 1 AGIB 
2008 GVO) der versicherten Scheibe selbst vorliegt.

PK 0735 Waren und Dekorationsmittel

1. Der Versicherer leistet bis zu 2.000,-- € je Schadensfall auf erstes 
Risiko Entschädigung auch für Schäden an ausgestellten Waren und 
Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben (z. B. von Schau-
fenstern, Schaukästen und Vitrinen), wenn gleichzeitig ein ersatz-
pfl ichtiger Schaden durch Zerbrechen der Scheibe vorliegt und die 
Waren oder Dekorationsmittel durch Glassplitter oder durch Gegen-
stände zerstört oder beschädigt worden sind, die beim Zerbrechen 
der Scheibe eingedrungen sind.
2. Ersetzt werden
a) bei zerstörten Sachen der Wiederbeschaffungspreis unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Reste der zerstörten Sachen 
stehen dem Versicherer zu, wenn nicht der Versicherungsnehmer den 
Wert der Reste an den Versicherer zahlt;
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den 
Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die Reparatur nicht 
auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Wiederbe-
schaffungspreis unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

PK 0736 Raster und Schriftscheiben

1. Ersetzt werden versicherte Raster oder Schriftscheiben, wenn 
sie innerhalb der Geschäftsräume des Versicherungsnehmers zer-
brechen. Für Schäden, die durch die Vornahme von Reparaturen an 
Rastern oder Schriftscheiben entstehen, leistet der Versicherer kei-
nen Ersatz. 2. Im Schadensfall hat der Versicherungsnehmer den zer-
brochenen Gegenstand, insbesondere das mit der Fabrik-Nummer 
versehene Bruchstück, dem Versicherer auf Verlangen zuzusenden. 
3. Liegt dem Vertrag die Vereinbarung „Naturalersatz für gewerbliche 
Risiken“ zugrunde, so gilt sie für Raster und Schriftscheiben nicht.
4. Der Versicherungsnehmer erwirbt auf den Teil der Entschädigung, 
der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, soweit er 
einen entsprechenden Betrag für die Wiederherstellung oder für die 
Wiederbeschaffung von Sachen gleicher Anzahl, Art und Güte ver-
wendet hat.

PK 0742 Unterversicherung bei Positionen ohne Versicherungs-
summe

1. Hängt die erforderliche Jahresprämie aufgrund von Antragsfragen 
erkennbar von der Fläche des versicherten Glases ab, so hat der Versi-
cherungsnehmer während der Vertragsdauer Abweichungen zwischen 
den Angaben im Antrag und den tatsächlichen vorhandenen Flächen 
dem Versicherer unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) anzuzeigen.
2. Sind die zur Zeit des Versicherungsfalls vorhandenen Flächen des 
Versicherer weder durch den Antrag noch durch spätere Anzeigen 
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bekannt geworden (Unterversicherung), so hat er von der Entschädi-
gung oder den Kosten des Naturalersatzes nur den Teil zu tragen, der 
sich zu dem bedingungsgemäß errechneten Gesamtbetrag verhält 
wie die zuletzt geschuldete Jahresprämie zu der Jahresprämie, die 
bei Kenntnis aller Umstände vereinbart worden wäre. Anzeigen, die 
ohne Verschulden des Versicherungsnehmers dem Versicherer noch 
nicht zugegangen sind, gelten als rechtzeitig erfolgt.
Den vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst zu leis-
ten, nachdem der Versicherungsnehmer den sich ergebenden Unter-
schiedsbetrag vor Erteilung des Ersatzauftrags hinzugezahlt hat.
3. Werden dem Versicherer während der Vertragsdauer Flächen an-
gezeigt, für die eine höhere oder geringere Jahresprämie vereinbart 
worden wäre, so schuldet der Versicherungsnehmer von dem Zeit-
punkt der Absendung der Anzeige an die geänderte Jahresprämie.
4. Nr. 1 bis Nr. 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Prämie 
aufgrund von Antragsfragen erkennbar von sonstigen Umständen 
abhängt. Dies gilt insbesondere, wenn ein Gebäudewert maßgebend 
ist und dieser Wert entweder im Antrag zu niedrig angegeben wurde 
oder später durch Um-, An- oder Ausbauten gestiegen ist.

PK 0743 Erstrisikoversicherung

Soweit Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) vereinbart ist, 
gelten § 12 Nr. 1 AGIB 2008 GVO und § 75 VVG nicht.

PK 0753 Werbeanlagen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag näher bezeichneten 
Werbeanlagen, und zwar Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsan-
lagen); Firmenschilder; Transparente.
2. Der Versicherer leistet Ersatz
a) bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für Schäden 
durch Zerbrechen der Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen 
der Anlage für alle Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit sie 
nicht eine unmittelbare Folge der durch den Betrieb der Anlage verur-
sachten Abnutzung sind;
b) bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden durch Zerbre-
chen der Glas- und Kunststoffteile.
Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunststoff beste-
henden Teilen (z.B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Ka-
bel) sind mitversichert, wenn gleichzeitig ein ersatzpfl ichtiger Scha-
den durch Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder 
beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden am 
Glas oder Kunststoff den anderen Schaden verursacht hat.
3. Abweichend von Abschnitt „A“ § 1 b) aa) AGlB 2008 sind, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, Schäden durch Brand, Blitzschlag, Ex-
plosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung, mitversichert, soweit hierfür keine andere Versiche-
rung besteht.
4. Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder für 
sonstige Änderungen oder Verbesserungen sowie für Überholungen 
sind nicht entschädigungspfl ichtig.
5. Wird anlässlich eines ersatzpfl ichtigen Schadens an den übrigen 
Teilen der Anlage eine vorläufi ge Reparatur durch einen Nichtfach-
mann vorgenommen, so sind die Kosten hierfür sowie die daraus ent-
stehenden Folgen vom Versicherungsnehmer zu tragen

PK 0761 Industriebauten

1. Versichert sind alle jeweils vorhandenen und fertig eingesetzten 
und eingebauten Scheiben der im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Industriebauten, jedoch beschränkt auf die je Glasart und je Qua-
dratmeter vereinbarten Versicherungssummen.
Ändert sich durch Neu-, An- oder Umbauten der Bestand an Schei-
ben hinsichtlich der versicherten Glasarten oder der Quadratmeter-
fl ächen, so hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer un-
verzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.
2. Ist die vereinbarte oder angezeigte oder ohne Verschulden noch 
nicht angezeigte Quadratmeter-Zahl für eine Glasart niedriger als die 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls vorhandene Quadratme-
ter-Fläche, so wird die Entschädigung für diese Glasart nach dem 
Verhältnis der vereinbarten Quadratmeter-Zahl zu der vorhandenen 
Quadratmeter-Fläche berechnet.
Einen vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst zu 
leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den Unterschiedsbetrag 
zwischen der nach Abs. 1 berechneten Entschädigung und den Auf-
wendungen für den Naturalersatz vor Erteilung des Ersatzauftrags 
hinzugezahlt ist.

3. Diese Bestimmungen gelten entsprechend, wenn statt Glasschei-
ben andere Gegenstände versichert werden.

PK 0781 Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenser-
klärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer 
entgegenzunehmen.

PK 0782 Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die 
gleichen sind, ist folgendes vereinbart:
1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag 
seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur wegen 
dessen Anteil gerichtlich geltend machen.
2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Ver-
sicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von diesem 
mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche als auch für sich verbindlich an.
3. Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zulässigkeit 
der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdegegenstandes oder 
im Falle der Revision den Wert der mit der Revision geltend zu machen-
den Beschwer nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt 
und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versiche-
rers verpfl ichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf 
weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird 
diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

PK 0785 Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentü-
mern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungsei-
gentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf 
gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Son-
dereigentums sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund 
vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen 
zu ersetzen.
2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Ver-
sicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen 
Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädi-
gung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums ver-
wendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund 
vorliegt, ist verpfl ichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen 
zu erstatten.
3. Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 
entsprechend.

Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen/ Bedingungsga-
rantie

a) Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Glasversicherung (AGIB 2008 GVO) 
oder die dem Vertrag zu Grunde liegenden Besonderen Versiche-
rungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsneh-
mers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingun-
gen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
b) Die GVO garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur Glas-
versicherung ausschließlich zum Vorteil des VN von den durch den 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Be-
dingungen sowie den Mindeststandards des Arbeitskreises Vermitt-
lerrichtlinie – Stand 02/2010 - abweichen.

Sofern ausdrücklich beantragt, sind zusätzlich über die GVO-
TOP-VIT-Deckung hinaus mitversichert:

- Außenverglasung an Außentüren, in Treppenhäusern, an Kellerfens-
tern usw. in Mehrfamilienhäusern.
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Abweichend von Abschnitt „B“ § 12 Nr. 1 AGIB 2008 GVO werden 
ersatzpfl ichtige Schäden in natura durch Liefern und Montieren von 
Scheiben oder anderen Gegenständen gleicher Art und Güte regu-
liert, soweit eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen Wiederher-
stellungskosten möglich ist. Jedoch trägt der Versicherer die Sonder-
kosten, um die sich das Liefern und Montieren von Scheiben oder 
anderen Gegenständen gleicher Art und Güte durch deren Lage ver-
teuert, z. B. die Kosten der Verwendung eines Gerüstes oder Kranes 
oder für die Beseitigung von Hindernissen, nur bis zu dem vereinbar-
ten Betrag.

2. Die Prämie kann durch den Versicherer jährlich um den Vomhun-
dertsatz erhöht werden, um den sich der Preisindex für Verglasungs-
arbeiten des Statistischen Bundesamtes geändert hat; falls der Index 
gesunken ist, hat der Versicherer die Prämie entsprechend zu vermin-
dern. Maßgebend ist – gerundet auf eine Stelle hinter dem Komma 
– das Mittel aus dem Index für gemischt genutzte Gebäude, Büroge-
bäude und gewerbliche Betriebsgebäude für Mai des vor Beginn des 
Versicherungsjahres abgelaufenen Kalenderjahres.

Die Prämie bleibt unverändert, wenn der – ungerundete – Verän-
derungssatz nach Abs. 1 unter 5 v. H. läge. Jedoch ist dann für die 
nächste Veränderung der Vomhundertsatz maßgebend, um den sich 
der Preisindex gegenüber dem Zeitpunkt geändert hat, der für die 
letzte Prämienfestsetzung maßgebend war.

Die gemäß Abs. 1 geänderte Prämie darf die im Zeitpunkt der Ände-
rung geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch 
nur, wenn sich die neue Tarifprämie auf eine unveränderte Gruppe 
versicherbarer Risiken bezieht.

3. Erhöht sich die Prämie gemäß Nr. 2 um mehr als 15 v. H., so kann 
der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
Prämienerhöhung mitgeteilt wurde, den Versicherungsvertrag mit 
Wirkung für den Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämienerhöhung 
wirksam werden sollte. Die Kündigung ist in Textform (z.B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu erklären.

Das Kündigungsrecht entsteht auch, wenn sich innerhalb von drei 
aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren die Prämie mehrfach ge-
mäß Nr. 2 erhöht, und zwar auf einen Betrag, der mehr als 30 v. H. 
über dem Ausgangsbetrag liegt.

4. Ist für die versicherten Gegenstände eine Versicherungssumme 
vereinbart, so sind die Vorschriften über Unterversicherung nur an-
zuwenden, soweit im Zeitpunkt des Beginns der Versicherung Unter-
versicherung vorgelegen hat. In diesem Fall braucht der Versicherer 
den Naturalersatz erst zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer 
den Unterschiedsbetrag vor Erteilung des Ersatzauftrages hinzuge-
zahlt hat; gleiches gilt, wenn der Betrag für Sonderkosten gemäß Nr. 
1 Satz 2 oder eine andere Versicherungssumme auf Erstes Risiko 
nicht ausreicht.

Klauseln zu den Allgemeinen Bedingungen 
für die Glasversicherung 

PK 751 Naturalersatz für gewerbliche Risiken
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Glasversicherung
Produktinformationsblatt Versicherungen
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Mitgliedsstaat: Deutschland, Rechtsform VVaG, Registernummer: 5365
Produkt: Glasversicherung VIT/ TOP-VIT
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versi-
cherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterla-
gen durch.

Um welche Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Glasversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder Zer-
störung der versicherten Sachen.

Was ist versichert?
 Versichert ist Glas in Form von beispielsweise:

 fertig eingesetzten oder montierten Schei-
ben, Platten und Spiegeln aus Glas;

 künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, 
-platten und -spiegel.

Versicherte Gefahren und Schäden

 Die Zerstörung oder Beschädigung durch 
Bruch der versicherten Sachen.

Versicherte Kosten

 Versichert sind die infolge eines Versiche-
rungsfalls notwendigen und tatsächlich an-
gefallenen Kosten für das vorläufige Ver-
schließen von Öffnungen (Notverschalungen, 
Notverglasungen);

 das Abfahren von versicherten Sachen zum 
nächsten Ablagerungsplatz und für die Ent-
sorgung (Entsorgungskosten).

Was ist nicht versichert?
Ò  Hohlgläser;

Ò Photovoltaikanlagen;

Ò Sachen, die bereits bei Antragstellung beschä-
digt sind;

Ò optische Gläser;

Ò Geschirr;

Ò Beleuchtungskörper und Handspiegel;

Ò   Scheiben und Platten aus Glas oder Kunst-
stoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, 
Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikations-
geräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehge-
räten, Computer-Displays).

Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz?
! Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Ver-

sicherungsschutz eingeschränkt sein  kann. In 
jedem Fall vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind zum Beispiel:

! Krieg;

! Innere Unruhen;

! Kernenergie;

! Beschädigungen von Oberflächen oder Kan-
ten (z. B. Schrammen, Muschelausbrüche); 

! Undichtwerden der Randverbindungen von 
Mehrscheiben-Isolierverglasungen.

Wo bin ich versichert?
 Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 

Bewegliche Sachen sind innerhalb des Versicherungsortes versichert.
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Welche Verpflichtungen habe ich?
-  Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.

-  Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.

-  Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.

-  Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.

-  Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie 
uns ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie muss ich bezahlen?
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann 
Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann 
das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns 
ermächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Hat der Vertrag eine 
Laufzeit von mindestens 1 Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungs-
jahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag beenden?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir, zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf 
jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit 
geschehen). Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag 
kündigen. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Glasversicherung 
(AGIB 2008 GVO)

31
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Abschnitt „A“ 

§ 1  Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

§ 2  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

§ 3  Versicherte und nicht versicherte Sachen

§ 4  Versicherte Kosten

§ 5  Versicherungsort

§ 6  Anpassung der Versicherung

§ 7.1  Entschädigung als Sachleistung

§ 7.2  Entschädigung als Geldleistung

§ 8  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

§ 9  Wohnungswechsel

§ 10  Besondere gefahrerhöhende Umstände

§1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall
1. Versicherungsfall
Entschädigt werden versicherte Sachen (Verweis versicherte Sachen), 
die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 
2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
aa) Beschädigungen von Oberfl ächen oder Kanten (z.B. Schrammen, 
Muschelausbrüche),
bb) Undicht werden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolier-
verglasungen.
b) Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahr-
zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
cc) Sturm, Hagel,
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen oder Vulkanausbruch entstehen, 
soweit für diese (b) aa) - dd)) anderweitig Versicherungsschutz besteht.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
1. Ausschluss Krieg  
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bür-
gerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 
2. Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 
3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1. Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,
a) fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten und Spiegel 
aus Glas.
b) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel.
2. Gesondert versicherbar
Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und fertig 
eingesetzten oder montierten
a) Scheiben und Platten aus Kunststoff,
b)  Platten aus Glaskeramik,
c)  Glasbausteine und Profi lbaugläser,
d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
e)  Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen,
f) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich be-
nannt sind. 
3. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und 
Handspiegel,
b) Photovoltaikanlagen,
c)  Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
d)  Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elek-
tronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte 
sind    (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays).

§ 4 Versicherte Kosten
1. Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kos-
ten für 
a) das vorläufi ge Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Not-
verglasungen),
b)  das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungs-
platz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).
2. Gesondert versicherbar
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum jeweils ver-
einbarten Betrag die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Kosten für
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von 
versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z.B. Kran- oder Ge-
rüstkosten),
b) die Erneuerung von Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfi lterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe Versi-
cherte Sachen),
c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einset-
zen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, 
Markisen usw.),
d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mau-
erwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

Osterstraße 15
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de

Internet:  www.g-v-o.de

Ergänzend zu den nachfolgend dargestellten
Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten
für Ihren Vertrag die ab Seiten 2 dargestellten
Leistungsverbesserungen "TopVIT"!
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§ 5 Versicherungsort
Die Versicherungsorte sind die in dem Versicherungsschein bezeich-
neten Gebäude oder Räume von Gebäuden.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, be-
steht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

§ 6 Anpassung der Versicherung
1. Anpassung des Versicherungsumfangs
Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisent-
wicklung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend verändert sich die 
Prämie.
2. Anpassung der Prämie
Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines 
jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperio-
de entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten ver-
ändert haben. 
Für gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt 
genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude. 
Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt das Mittel 
aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude. Der Verän-
derungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. 
Maßgebend sind die für den Monat Mai veröffentlichten Indizes.
3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung 
der Haftung des Versicherers und der damit verbundenen Anpassung 
der Prämie kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Text-
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zum Anpassungszeitpunkt kündi-
gen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
Die Mitteilung des Versicherers, in der der Versicherungsnehmer auf 
sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist, muss diesem mindestens 1 Mo-
nat vor Wirksamwerden der Anpassung der Prämie zugehen.

§ 7.1 Entschädigung als Sachleistung
1. Sachleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu 
der er den Auftrag erteilt. 
b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des 
Versicherers die zerstörten oder beschädigte Sachen entsorgt und in 
gleicher Art und Güte (siehe „Versicherte und nicht versicherte Sa-
chen“) an den Schadensort geliefert und wieder eingesetzt werden.
c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendun-
gen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. 
im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, 
De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind. Diese Auf-
wendungen werden nur - soweit dies besonders vereinbart ist - in ver-
einbarter Höhe ersetzt (siehe Versicherte Kosten).
Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sach-
leistung notwendig sind, erteilt der Versicherer in Absprache mit dem 
Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der Ver-
sicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis 
zur vereinbarten Höhe.
d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an entschä-
digten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Er-
satzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu 
keinen Auftrag.
2. Abweichende Entschädigungsleistung
a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versi-
cherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nummer 1 beschriebenen 
Leistungsumfang entspricht.
b) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine 
Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den ortsüblichen Wieder-
herstellungskosten nicht möglich ist.
c) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Ver-
sicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.
3. Notverglasung/ Notverschalung
Das vorläufi ge Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und 
Notverschalungen, siehe „Verweis“) können vom Versicherungsneh-
mer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend 
gemacht werden.

4. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe „versicherte Kos-
ten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls.
b) Kürzungen nach Nr. 2 c) gelten entsprechend für die versicherten 
Kosten.
6. Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

§ 7.2 Entschädigung als Geldleistung
1. Geldleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung.
b) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung 
der zerstörten oder beschädigten Sachen, deren Wiederbeschaffung 
in gleicher Art und Güte (siehe „Versicherte und nicht versicherte Sa-
chen“), die Lieferung an den Schadenort sowie die Montage in ortsüb-
licher Höhe ersetzt werden.
c) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes 
(z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im  Zusammenhang mit dem Einsetzen der 
Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) not-
wendig sind, werden nur soweit vereinbart und in vereinbarter Höhe 
ersetzt (siehe Versicherte Kosten). 
d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an entschä-
digten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Ersatz-
sache im äußeren Erscheinungsbild entstehen.
e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Ver-
sicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.
2. Notverglasung / Notverschalung
Das vorläufi ge Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und 
Notverschalungen) kann vom Versicherungsnehmer in Auftrag gege-
ben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden.
3. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe „versicherte Kos-
ten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls.
b) Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die versicherten 
Kosten.
6. Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist.
2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspfl icht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen.
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch 
bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) und Nr. 2 b) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.
4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Ver-
sicherungsfalles noch läuft.
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§ 9 Wohnungswechsel
1. Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versiche-
rungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungs-
wechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der 
Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 
drei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Woh-
nung gebracht werden.
2. Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung 
weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von drei 
Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.
3. Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung 
über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens drei Monate nach Umzugsbeginn.
4. Anzeige der neuen Wohnung
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des 
Einzuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfl äche in Qua-
dratmetern bzw. sonstiger für die Prämienberechnung erforderlichen 
Umstände anzuzeigen.
b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen verein-
bart, so ist dem Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung 
vorhanden sind (siehe Modul Gefahrerhöhung).
c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfl äche oder 
der Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht ent-
sprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.
5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen 
Tarifbestimmungen des Versicherers.
b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze 
oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat 
nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird 
einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Textform (z.B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären.
c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsneh-
mer  den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirk-
samkeit der Kündigung beanspruchen. 
6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer 
aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen 
Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe Modul 
Versicherungsort) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und 
die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versi-
cherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach 
der nächsten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden 
Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der 
neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.
b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer 
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung 
aus, so sind Versicherungsort (siehe Modul Versicherungsort) die bis-
herige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehe-
gatten. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, 
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den 
Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt 
der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.
c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 entspre-
chend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit  erlischt der 
Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.
7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort ge-
meldet sind.

§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung gemäß (Verweis Abschnitt „B“ 
Gefahrerhöhung) kann insbesondere dann vorliegen, wenn
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;

b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;
c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird;
e) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert 
wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhalts-
versicherung vereinbart ist.

Abschnitt „B“
§ 1 Anzeigepfl icht des Versicherungsnehmers oder 
 seines Vertreters
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages
§ 4 Folgeprämie
§ 5 Lastschrift
§ 6 Ratenzahlung
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Überversicherung
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung  
  des Schadens
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 15 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
§ 16 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen
§ 17 Anzeigen / Willenserklärungen
§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 19 Repräsentanten
§ 20 Verjährung
§ 21 Gerichtsstand
§ 22 Anzuwendendes Recht

§ 1 Anzeigepfl icht des Versicherungsnehmers oder seines Ver-
treters
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepfl icht von 
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Ver-
sicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich ver-
letzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, 
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pfl ichtverletzung werden die anderen Bedingungen 
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 
% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
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b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nummer 
1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepfl icht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzei-
gepfl icht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der 
Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
ständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt 
(b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige 
Anzeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt.
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur 
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstän-
de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepfl icht und der Umstände Kenntnis erlangt, 
die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.
4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepfl icht 
hingewiesen hat.
5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepfl icht nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt 
(2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung
1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 
und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
2. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmali-
ge Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erste Prämie.
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages
1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen.
2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist.
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer ge-
kündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
a) Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt verein-
bart ist, gilt
aa) als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere die vollstän-
dige und dauerhafte Aufl ösung des Haushaltes nach Aufnahme des 
Versicherungsnehmers in eine stationäre Pfl egeeinrichtung oder nach 
Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
bb) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsneh-
mers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die 
vollständige und dauerhafte Haushaltsaufl ösung, spätestens jedoch 
zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht 
bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise 
nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.
Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.
b) Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhalts-
versicherung vereinbart ist, gilt als Wegfall des versicherten Interesses 
insbesondere das Ende der Verfügungsgewalt des Versicherungsneh-
mers über die versicherten Geschäftsräume oder Betriebsstätte.

§ 4 Folgeprämie

1. Fälligkeit 
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig.
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b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche-
rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums 
geleistet wurde.
2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-
tiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform (z.B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der 
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen 
– Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder 
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leis-
tung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-
den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 
4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-
halb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristab-
lauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des 
Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 5 Lastschrift
1. Pfl ichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart wor-
den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezo-
gen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftver-
einbarung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpfl ichtet ist, die ausstehende Prämie und zu-
künftige Prämien selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene 
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 
der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-
rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wider-
rufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätz-
lich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; 
dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen 
der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer 
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers be-
endet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu.
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer 
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pfl ichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 
nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für 
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegen-
heiten
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen;
bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kennt-
nis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch - 
anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Ver-
sicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pfl ichtgemäßem Ermessen zu han-
deln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen;
ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigege-
ben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Scha-
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denbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren;
gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf 
Verlangen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) – zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
Leistungspfl icht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspfl icht zu gestatten;
hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers ei-
nem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 
a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist.
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpfl ichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers 
ursächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist 
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der 
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
Siehe dazu Abschnitt „A“ § 10.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert 
gelten soll.
2. Pfl ichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-
mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenom-
men oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen.
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat.
3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung nach Nr. 2 a), 
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpfl ichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versiche-
rer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 
b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Ge-
fahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende er-
höhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pfl ichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Pfl ichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer 
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine An-
zeigepfl icht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer sei-
ne Pfl icht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zu-
gegangen sein müssen, bekannt war.
c) Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspfl icht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Prämie verlangt.

§ 10 Überversicherung
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversi-
cherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der 
Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet ha-
ben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt 
geschlossen worden wäre.
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepfl icht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpfl ichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht (siehe Nr.1) vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt 
„B“ Nr. 3a beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht 
ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat.
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3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt 
eine Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpfl ich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm 
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im 
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so er-
mäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, 
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt 
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbe-
trag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der spä-
ter geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag he-
rabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. 
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig 
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Ver-
sicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver-
langen.
3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsneh-
mer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten 
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versi-
cherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht mög-
lich oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 

Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
schlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des 
Schadens
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach 
zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durf-
te.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.
c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbar-
ter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind.
d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpfl ichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse 
erbracht werden.
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die 
Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung 
vertraglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich 
der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, 
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese 
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-
cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

§ 15 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperi-
ode, wirksam wird.
3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.
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§ 16 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspfl icht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festge-
stellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewie-
sen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspfl icht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 
1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen / Willenserklärungen
1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stellen. gerichtet werden. Die gesetz-
lichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt.
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeig-
ten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen.
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Be-
endigung,
c) Anzeige- und Informationspfl ichten vor Abschluss des Vertrages und 
während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versi-
cherungsnehmer zu übermitteln.
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründen-
den Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung 
liegt.
§ 21 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Erman-
gelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Identität und ladungsfähige 
Anschrift des Versicherers

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO)
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Sitz der Gesellschaft: Oldenburg (Oldb), Registergericht Oldenburg (Oldb), HRB 63,
Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorstand: Gernold Lengert (Vorsitzender), Andreas Szwalkiewicz, Martin Zimmer
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Mail-Adresse: kontakt@g-v-o.de, Homepage: www.g-v-o.de
Tel. 0441 9236-0, Fax 0441 9236-5555
Bankverbindung: DZ Bank Hannover
IBAN DE37 2506 0000 0000 4014 40, BIC GENODEFF250
Die GVO wird vertreten durch den Vorstand unter der o.g. Anschrift.

Hauptgeschäftstätigkeit 
des Versicherers

Die Hauptgeschäftstätigkeit der GVO besteht im Abschluss und in der Verwaltung von Versicherun-
gen.

Aufsichtsbehörde 
des Versicherers

Die Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Versicherungsbedingungen/ 
Merkmale der 
Versicherungsleistung

Für Ihren Vertrag gelten das Produktinformationsblatt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen/Klauseln sowie die Satzung und das Merk-
blatt zur Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen vollständig erhalten haben und ob 
Sie rechtzeitig von diesen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und den weiter Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteilen 
entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt, unserem Antrag sowie dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. Erhoben werden ledig-
lich Kosten für Mahnungen sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
1. § 33 VVG Fälligkeit (1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart sind, 

die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen.

(2) Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Über-
mittlung der Prämie erst verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden 
ist.

2. § 37 VVG Zahlungsverzug 
bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

3. § 38 VVG Zahlungsverzug 
bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt an-
zugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.

Osterstraße 15
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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SEPA-Lastschriftmandat Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt Folgen des:

Sie ermächtigen uns widerrufl ich, die zu entrichtenden Versicherungs beiträge zu Lasten des von 
Ihnen genannten Kontos mittels Einzie hungsauftrag (Lastschrift) einzuziehen.

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht sei tens des kontoführenden Kre-
ditinstituts keine Verpfl ichtung zur Einlö sung. Kosten aus dem Widerspruch gegen eine berechtigte 
Abbuchung oder Rücklastschrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu Ihren Lasten.

Sie können innerhalb von acht Wochen - beginnend mit dem Belas tungsdatum - die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingun-
gen.

Gültigkeitsdauer von Angeboten An unser Angebot halten wir uns einen Monat gebunden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist.

Risikohinweise für 
Finanzdienstleistungen

Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, dass diese wegen der speziellen Risi-
kogestaltung marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die die GVO keinen Einfl uss hat. In der 
Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige Erträge.

Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspfl ichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) erhalten haben. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: GVO 
Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG, Osterstraße 15, 26122 Oldenburg.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von 
Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie, sofern die jährliche Zahlweise vereinbart ist. Ist die 
½ jährliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/180 
der von Ihnen für ein ½ Jahr zu zahlenden Prämie. Ist die ¼ jährliche Zahlweise vereinbart, 
handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/90 der von Ihnen für ein ¼ Jahr zu 
zahlenden Prämie. Ist die monatliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen 
Betrag in Höhe von 1/30 der von Ihnen für den Monat zu zahlenden Prämie. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wi-
derrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezoge-
ne Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Zustandekommen des Vertrages Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt 
des Versicherungsscheines nach Antragstellung (Antragsmodell) zustande.

Nach § 7 VVG müssen die Vertragsinformationen rechtzeitig vor Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers diesem vorliegen, falls der Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet 
hat. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins, d.h. mit recht-
zeitiger Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein benannten Ver-
tragsbeginn.

Wird der erste Beitrag erst nach dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt eingefordert, 
beginnt der Versicherungsschutz zu diesem Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag 
unverzüglich zahlt.

Laufzeit Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Produktinformationsblatt, dem Antrag und dem Ver-
sicherungsschein.

Vertragsbeendigung Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen. Das Versicherungsverhältnis 
verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf 
der anderen Partei eine Kündigung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zugegangen ist. Bei 
einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen 
können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Produkten ergeben.

Anwendbares Recht, zuständiges 
Gericht

Es fi ndet deutsches Recht Anwendung.

Für Klagen gegen die GVO sind die Gerichte in Oldenburg zuständig. Für Klagen der GVO gegen 
den Versicherungsnehmer richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem 
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG 
kann eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.

Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Vertragssprache Vertragssprache ist ausschließlich die deutsche Sprache.

Mitgliedschaft bei der GVO Der Versicherungsnehmer wird mit Abschluss des Vertrages Mitglied der GVO, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart wurde.
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Beschwerdeverfahren Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. An den Versicherungsom-
budsmann können Sie Beschwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichts-
behörde

Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde richten. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Originalunterlagen Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege 
spätestens 12 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen.

Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt werden, die die Übereinstimmung des 
gespeicherten Dokumentes mit dem vorgelegten Original erklärt.

Wichtige Hinweise zur Erhaltung 
des Versicherungsschutzes

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeige-
pfl icht.
Bitte beachten Sie diesen Hinweis, sonst gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss - Vorvertragliche Anzeige pfl ichten
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die 
dort gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzuge ben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler ma chen möchten, sind unverzüglich 
und unmittelbar gegenüber der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO), Oster-
straße 15, 26122 Oldenburg, schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie falsche oder unvoll-
ständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepfl icht 
können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertragllchen Anzeigepfl ichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerhebli-
chen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige pfl icht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich war. Unsere Leis-
tungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertrags zeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli che Anzeigepfl icht lediglich ein-
fach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahr-
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepfl icht schuld los verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zu gang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
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1

Versichert gelten:
beitragsfrei 

mitversichert

Als Gebäudeverglasung gilt auch: Verglasung von Wintergärten, Veranden, Balkonen etc. ✓

Aquarien/ Terrarien bis 300 Liter Inhalt ✓

Bedingungsgarantie ✓

Doppelstegplatten der zur Wohnung gehörenden Terrassenüberdachung ✓

Duschtrennwände aus Glas oder Plexiglas ✓

Gebäudeverglasungen, wie Glas- oder Kunststoffscheiben von Fenstern und Türen, Glasbausteine, Lichtkuppeln ✓

Glaskeramikkochfelder ✓

Innovationsklausel ✓

Kosten für das Beseitigen und Wiederanbringen von Bauteilen bis € 2.000 ✓

Künstlerisch be- und/ oder verarbeitete Scheiben bis € 2.000 ✓

Kunststoffscheiben und -platten ✓

Mobiliarverglasungen, wie Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Sichtfenster von Öfen,
Wand- und Schrankspiegel

✓

Schäden an Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfi lterlacken und Folien bis € 2.000 ✓

Schäden an Umrahmungen, Mauerwerk und Schutzeinrichtungen bis € 2.000 ✓

Schäden aufgrund handwerklicher Arbeiten, z. B. wegen Neu- und Umbauten während der Vertragsdauer ✓

Schäden die durch Zerbrechen infolge Brand, Blitz oder Explosion, Implosion, durch Lösch- oder Rettungsmaßnah-
men oder durch Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung verursacht werden (soweit nicht anderwei-
tig Versicherungsschutz besteht)

✓

Sonderkosten für Gerüste, Kräne und die Beseitigung von Hindernissen auf Erstes Risiko bis € 5.000 je Schadens-
fall

✓

Waren und Dekorationsmittel bis € 2.000 ✓

Produktdetails Glasversicherung TOP-VIT 
- Stand 01.2015 -

31
58

 - 
3 

- 0
1.

20
15

Osterstraße 15
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver tragsänderung nur innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepfl icht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Be gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
rufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände rung erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepfl icht vorsätz lich oder arglistig 
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich 
der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kün digung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Aus-
schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stell vertreters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichti gen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ih rem Stellvertre-
ter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen in unseren Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.

Hinweis- und Informationssystem 
(HIS)

Die GVO meldet an das von der informa IRFP GmbH betriebene Informations- und Hinweis-
system der Versicherungswirtschaft (HIS) erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die z.B. auf 
einen Versicherungsbetrug hindeuten können und damit einer weiteren näheren Prüfung be-
dürfen.
Weitere Informationen zum HIS fi nden Sie unter www.informa-irfp.de.
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